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Neue Meldebedingungen für Familienangehörige – 
wichtig für Status bei Wahl der Krankenversicherung
Für Familienangehörige, die im Unternehmen ihres Ehepartners oder eines Elternteils mitarbeiten, ändert sich die Melde-
pflicht zur Sozialversicherung. Durch „Hartz IV“ hat sich seit dem 1. Januar die Rechtslage – insbesondere in Bezug auf das
Arbeitslosengeld – für diese Personengruppe verbessert. Bisher gab es für diese Personen ein Problem: Sie führten zwar Bei-
träge in die Arbeitslosenversicherung ab, hatten aber bei Verlust der Erwerbstätigkeit keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Mit der Einführung des sogenannten „Hartz IV“-Gesetzes ist der Vordruck zur „Meldung zur Sozialversicherung“ um das
Feld „Statuskennzeichen“ erweitert worden. Dieses Feld dient zur Feststellung, ob ein sozialversicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis, also ein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht oder nicht. Entscheidend ist, ob eine „familienhafte Mit-
hilfe“ von einer „echten Beschäftigung“ unterschieden werden kann. Familienhafte Mithilfe ist dadurch gekennzeichnet, daß
die Beziehung zu einem im Betrieb mitarbeitenden Familienangehörigen nicht durch eine Weisungsgebundenheit und eine
Eingliederung in eine betriebliche Ordnung, sondern durch familiäre Rücksichtsnahme geprägt ist. Dagegen wird ein Fami-
lienangehöriger wie eine fremde Arbeitskraft betrachtet, wenn er im Betrieb eingegliedert ist und dabei einem Zeit, Dauer,
Ort und Art der Ausführung umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgebers unterliegt. Der Status, in den der Familienange-
hörige eingeordnet wird, ist dann auch maßgeblich für die Wahl der Krankenversicherung. 
Nähere Informationen erhalten Sie bei den Kundenberatern unseres Gruppenversicherungspartners DKV, 
Telefon: 02 21 - 5 78 45 85, Fax: 02 21 - 5 78 21 15, E-Mail: R2G-Info@dkv.com.

Stephan Grüner, 
Geschäftsführer VVG

Risiko Berufsunfähigkeit –
ausreichend versichert?

Wichtige Zusatzvorsorge zur berufsständischen Absicherung

Die so wichtige Absicherung der Arbeits-
kraft des Zahnarztes wird oft in hohem
Maße vernachläßigt. Durch Mitarbeiter
ist die zahnärztliche Fachkompetenz
nicht ersetzbar, so daß im Falle eines Aus-
falls des Praxisinhabers die Praxis in ihrer
Existenz gefährdet ist und damit die Absi-
cherung des Lebensunterhalts schlagartig
zu entfallen droht.

Nach der Definition der meisten berufs-
ständischen Versorgungswerke – in
Bayern ist dies die Bayerische Ärzte-

versorgung – liegt eine Berufsunfähigkeit
und damit ein Anspruch auf das Ruhegeld
dann vor, wenn ein Mitglied vor Vollendung
des 65. Lebensjahres infolge eines körper-
lichen Gebrechens oder wegen Schwäche sei-
ner körperlichen oder geistigen Kräfte dau-
ernd oder vorübergehend zur Ausübung sei-
nes Berufes unfähig ist.
Konkret bedeutet dies, daß ein selbständiger
Praxisinhaber oder auch ein angestellter
Zahnarzt im Regelfall erst dann Leistungen
des berufsständischen Versorgungswerks er-
hält, wenn eine Berufsunfähigkeit von 100 %

und die Aufgabe der gesamten zahnärzt-
lichen Tätigkeit vorliegen. Für Praxis, Mitar-
beiter und Familie entsteht so schnell eine
existenzielle Bedrohung, wenn die Arbeits-
kraft des Praxisinhabers durch Krankheit,
Unfall oder Pflegebedürftigkeit über eine län-
gere Zeit oder gar für immer ausfällt.

Versorgungslücke schließen
Eine solche Versorgungslücke kann durch ei-
ne private Berufsunfähigkeitsversicherung
geschlossen werden. Diese leistet bereits
dann, wenn Art, Schwere und Ausmaß einer
Krankheit, einer Körperverletzung, Kräfte-
verfall oder Pflegebedürftigkeit nach allge-
mein anerkannten medizinischen Erkennt-
nissen erwarten lassen, daß die versicherte
Person voraussichtlich ununterbrochen, we-
nigstens sechs Monate mindestens zu 50 %
außerstande sein wird, ihrem zuletzt bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles ausgeübten Be-
ruf – so wie er ohne gesundheitliche Beein-
trächtigung ausgestaltet war – nachzugehen.
Die volle vertragliche Leistung wird also bereits ab
einer Berufsunfähigkeit von 50 % gezahlt, ohne
daß die zahnärztliche Tätigkeit ganz aufgegeben
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dere als die bei Vertragsabschluß ausgeübte
Tätigkeit zu übernehmen. Zudem gibt es kei-
ne Ausschlußklauseln, das heißt die Versi-
cherung bietet auch Schutz bei Gesundheits-
schäden durch Strahlen aller Art, bei Freizei-
tunfällen, fahrlässigen Verstößen im Straßen-
verkehr oder Kriegsereignissen im Ausland.

Sind Sie interessiert? Unter der Telefonnum-
mer 0 89/ 72 48 04 02 stehen Ihnen die Fach-
berater von der Assekuranz AG gerne zur
Verfügung. Oder Sie nutzen den nachfolgen-
den Antwortcoupon, um allgemeine Infor-
mationen anzufordern.

Stephan Grüner, 
Geschäftsführer VVG

werden muß. Damit ist die Versorgungslücke zur
berufsständischen Versorgung geschlossen. Im
Ernstfall bleibt die finanzielle Unabhängigkeit
für sich und die Angehörigen erhalten.
Die Höhe der Rente kann dabei individuell
vereinbart werden. Es ist sorgfältig zu prüfen,
welche Beträge im Fall der Berufsunfähigkeit
monatlich zur Verfügung stehen müssen, um
laufende finanzielle Verpflichtungen abzu-
decken. Vorteilhaft ist, daß Beitragsfreiheit
mitversichert ist, im Leistungsfall sind dann
keine Versicherungsbeiträge mehr zu zahlen.
Neben der Möglichkeit einer Dynamisierung
haben die über die VVG vermittelten Verträge
keine Verweisungsklausel, es wird also bei
Berufsunfähigkeit nicht zugemutet, eine an-

Telefax: 0 89/ 72 48 02 72

Versicherungsvermittlungsgesellschaft 
der Bayerischen Landeszahnärztekammer
Fallstr. 34

81369 München

Praxisstempel oder Privatanschrift

❑ Ich habe Interesse an der Berufsunfähigkeitsversicherung der VVG. Bitte senden Sie mir
ein unverbindliches Angebot: 

Laufzeit/Endalter: ❑ 60 Jahre  ❑ 65 Jahre
Höhe der monatlichen Rente: _____________ EUR

❑ Ich habe Interesse an anderen Versicherungsprodukten der VVG. Bitte informieren Sie
mich unverbindlich über Ihre Angebotspalette:

✁

✁
 

Geburtsdatum
(dient zur Berechnung von Versicherungsprämien)

Antwortcoupon

❑ Berufshaftpflichtversicherung ❑ Betriebliche Altersversorgung
❑ Praxisausfallversicherung ❑ Kapital-Lebensversicherung
❑ Praxisinventarversicherung ❑ Fondsgebundene Lebensversicherung
❑ Elektronikversicherung ❑ Rentenversicherung
❑ Arzt-Rechtsschutz-Paket ❑ Fondsgebundene Rentenversicherung
❑ Wohngebäude-/Hausratversicherung ❑ Risiko-Lebensversicherung
❑ Private Haftpflichtversicherung ❑ Kinder-/Enkelversorgung
❑ Kfz-Versicherung ❑ Vermögenszuwachskonzepte
❑ Unfallversicherung ❑ Praxis- oder Hausfinanzierung
❑ Private Kranken(zusatz)versicherung

❑ Versicherungsanalyse – unser besonderer Service: Sie faxen uns zu bestehenden Versi-
cherungen Ihre derzeitigen Versicherungsscheine und Policen, wir prüfen die Konditionen
und informieren Sie unverbindlich über Einsparmöglichkeiten.

❑ Ich bitte um Zusendung des Versicherungsleitfadens für Praxisgründer, Praxisinhaber und
angestellte Zahnärzte.

❑ Ich bitte um Zusendung allgemeiner Informationen über den Gruppenversicherungs-
vertrag mit der DKV Deutsche Krankenversicherung AG.

❑ Ich möchte meine Praxissituation mit einer unabhängigen betriebswirtschaftlichen
Praxisberatung verbessern und bitte um Kontaktaufnahme durch die ABZ eG.




